
231 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N ationalrates XIV. GP 

1976 05 24 
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Regierungsvorlage 

VERTRAG 
zwischen der Republik österreich und dem 

Staat Israel 
über die Ergänzung des Europäischen überein
kommens vom 20. April 1959 über die Rechts
hilfein Strafsachen und die Erleichterung seiner 
Anwendung , 

Die Republik österreich 
und 

der Staat Israel 

haben in dem Wunsch, das Europäische überein
kommen vom 20. April 1959 über die Rechts-

, hilfe in Strafsachen - im folgenden als über
einkommen bezeichnet - ,im Verhältnis zwischen 
den beiden Staaten zu ergänzen und die An
wendung der darin enthaltenen Grundsätze zu 
erleichtern, folgendes vereinbart: 

Artikel I 
(Zu Artikel 1 des übereinkommens) 

Das übereinkommen und dieser Vertrag wer
den auch angewendet: 

a) In Verfahren betreffend Strafaufschub, 
Strafunterbrechung und bedingte Ausset
zung und bedingte Aussetzung der Voll
streckung einer Strafe oder einer vorbeu
genden Maßnahme; 

b) in Verfahren über Ansprüche auf Ent
schädigung wegen zu Unrecht erlittener 
Strafverfolgungsmaßnahmen ; 

c) in Gnadensachen; 
d), durch Zustellung von Aufforderungen zum 

Strafantritt oder zur Zahlung von Geld
strafen, Geldbußen oder Verfahrenskosten 
in Strafsachen sowie von Entscheidungen 
über derartige Verfahrenskosten, sofern ge
währleistet ist, daß diese Maßnahme nicht 
vor Ablauf von 60 Tagen nach Zustellung 
vollstreckt w~rd; 

e) bei privatrechtlichen Ansprüchen, ctie im 
Zuge- des Strafverfahrens geltend gemacht 
werden; solange das für Strafsachen zustän
dige Gel1icht noch nicht endgültig über den 
Strafanspruch entschieden hat. 

Artikel II 

(Zu Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 6 
des übereinkommens) 

(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 des überein
kommens angeführten Gegenstände werden nur 
herausgegeben, wenn cin Beschlagnahmebeschluß 
der zuständigen Justizbehörde des ersuchenden 
Staates vorliegt. Jedoch werden Gegenstände 
nicht herausgegeben, die nach dem Recht des er
suchten Staates der Beschlagnahme nicht unter
liegen. 

(2) Rechte dritter Personen und - unbe
schadet des Absatzes 4 - de's ersuchten Staates 
an den nach Artikel 3 des übereinkommens oder 
nach diesem Vertrag. zu übermittelnden Gegen
ständen oder Schriftstücken bleiben unberührt. 

(3) Bei der Entscheidung über den in Artikel 6 
Absatz 2 des übercinkommens vorgesehenen 
Verz.icht auf die Rückgabe wird berücksichtigt, 
ob eine an der strafbaren Handlung nicht betei
ligte Person glaubhaft macht, sie habe in einem 
der beid~n Staaten gutgläubig Rechte an den 
Gegenständen erworben, und ob ihre Ansprüche 
befriedigt oder sichergestellt worden sind. 

(4) Ein Zollpfandrecht oder eine sonstige ding
liche Haftung nach den Vorschriften des Zol1-
oder Steuerrechtes wird der ersuchte Staat bei der 
übermittlung von Gegenständen unter Verzicht 
auf deren Rückgabe nicht geltend machen, es sei 
denn, daß der durch die strafbare Handlung ge
schädigte Eigentümer der Gegenstände die Ab
gabe selbst schuldet. 

Artikel III 

(Zu Artikel 3 Absatz 2 des übereinkommens) 

Bei der Erledigung eines Ersuchens einer Justiz
behörde um Binvernahme einer im ersuchten 
Staat befindlichen Person über eine strafbare 
Handlung, die ihr zur Last gelegt wird oder der 
sie als Mittäter oder Mitschuldiger verdächtig 
ist, werden die Justizbehörden des ersuchten 
Staates im Sinne der im ersuchenden Staat gel
tenden Vorschriften auf ein ausdrückl,iches Er
stichen der Justizbehörden des ersuchenden 
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Staates, eine solche Person unbeeidet Zu ver- Artikel VIII 
nehmen, gehörig Bedacht nehmen, sofern diese 
zu einer solchen Aussage"bereit ist. (Zu Artikel 11 und 12 des übereinkommens) 

Artikel IV 

(Zu Artikel 4 des übereinkommens) 

(1) Die Anwese~heit von Vertretern der zu
ständigen Behörden oder von an dem Strafver
fahren beteiligten Personen oder deren Vertre
tern bei der Vornahme' von Rechtshilfehand
lungen im ers~chten Staat wird auf Ersuchen ge
stattet, sofern eine solche Anwesenheit nach den 
Vorschriften des ersuchenden Staates zulässig ist. 
Personen, denen die Anwesenheit bei der Rechts
hilfehandlung gestattet worden ist, können er
gänzende Fragen oder Maßnahmen anregen oder 
beantragen, die sich auf die Rechtshilfehand
lung beziehen. 

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 ist hinsicht
lich der Anwesenheit von Vertretern der zustän
digen israelischen Behörden die Zustimmung des 
Bundesministers für Justiz und hinSiichtlich der 
Anwesenheit von Vertretern der zuständigen 
österreichischen Behörden die, Zustimmung des 
Justizministers des Staates Israel einzuholen. 

(3) Die Justizbehörden des ersuchten Staates 
können beteiligten Personen auftragen, sich durch 
einen irrt ersuchten Staat zugelassenen Rechtsan
walt vertreten zu lassen, wenn sie Fragen oder 
Maßnahmen anregen oder beantragen wollen. 

Artikel V 

(Zu Artikel 5 des übereinkommens) 

Die Erledigung eines Rechtshilfeersuchens um 
übermittlung von BeweisstUcken, um Durch
suchung oder um Beschlagnahme von Gegenstän
den ist nicht davon abhängig, daß die dem Er
suchen zugrunde liegeride strafbare Handlung der 
Auslieferung unterliegt. 

Artikel VI 

(Zu Artikel 7 des übereinkommens) 

Abgesehen von besonders dl'lingenden Fällen 
müssen Vorladungen spätestens 40 Tage vor dem 
für das Erscheinen der geladenen Person festge
setzten Zeitpunkt der Just'izbehörde des ersuch
ten Staates zugegangen sem, die die Ladung zu 
bewirken hat .. 

Artikel VII 

(Zu Ar1:ikell0 des übereinkommeris) 

Artikel 10 Absatz 2 und. 3 desübereinkom
mens findet auf alle Fälle der L~dung eines Zeu

. gen oder Sachverständigen Anwendung, auch 
wenn die Voraussetzungen des Artikels 10 Ab
satz 1 des übereinkommens nicht vorliegen. / 

(1) Ersucht einer der beiden Staaten darum, 
daß eine bei ihm in Haft befindliche Person bei 
der Erledigung eines Rechtshilfeersuchens im an
deren Staat anwesend sein soll, so kann diesem 
Ersuchen entsprochen werden. 

(2) Für die Dauer des Aufenthaltes hat der 
Staat, dem der Häftling nach Absatz" 1 zuge
führt wird, diesen ~n Haft zu halten. Er darf 
ihn wegen keiner vor seiner Zuführung began
genen Handlung verfolgen. 

Artikel IX 

(Zu Artikel 14 des Obereinkorr:mens) 

(1) In Ersuchen um Vernehmung sind die an 
den Zeugen zu richtenden Fragen in nume
rierter Reihenfolge möglichst genau anzuführen. 

(2) In Zustellersuchen wird bei den· Angaben 
über den Gegenstand und den Grund des Er
suchens auch die Art des zuzustellenden Schrift
stückes sowie die Stellung des Empfängers im 
Verfahren bezeichnet. 

(3) Werden bei Gefahr im Verzug auf Ver
anlassung einer Justiibehörde Erhebungsersuchen 
von dem Bundesminister für Inneres der Repu
blik Österreich oder von dem Leiter der Krimi
nalpolizei, Israel PoLice, Nation'al Headquarters, 
Jerusalem, gestellt, so sind außer den erforder
lichen Angaben der Auftrag der JuslJizbehörde 
und das Aktenzeichen anzugeben. 

(4) Telefonische oder telegrafische Ersuchen 
bedürfen schriftlicher Bestätigung. 

Artikel X 

(Zu Aruikel15 des übereinkommens) 

(1) Soweit dieser Vertrag nicht~ arideres be
stimmt, können die in Vollziehung des über
einkommens und dieses Vertrages zu übermit
telnden, auszuhändigenden oder vorzulegenden 
Schriftstücke und Urkunden für die Republik 
tlsterreich durch den Bundesminister für Justiz, 
für den Staat Israel durch den Director of Courts, 
Jerusalem, übermittelt werden. . 

(2) Er~uchen um übermittlung von Auskünf
ten oder Auszügen aus dem. Strafregister zu 
strafrechtlichen Zwecken können unmittelbar an 
das Strafregister amt der Bundespolizeidirektion 
Wien einerseits und an das Criminallnvestigation 
Department, Police Headquarters, J erusalem, 
andererseits gerichtet werden. Jeder Vertrags
staat ·kann dem anderen Vertragsstaat im Falle 
einer Änderung der ,innerstaatlichen Zuständig
keitsregelung anstelle der vorgenannten Behörden 
eine andere Behörde als zuständig benennen. 
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(3) Im Rahmen der jeweiligen innerstaatlichen 
, Vorschriften kann in strafrechtlichen Angelegen

heiten, mit denen Sicherheitsbehörden befaßt 
sind und in denen nur Auskünfte, Vernehmungen 
durch Sicherheitsbehörden, Personsfeststellungen 
oder Fahndungsmaßnahmen benötigt werden, der 
Verkehr unmittelbar zwischen dem Bundesmini
ster für Inneres der Republik österreich und dem 
Leiter der KriminalpoIizei, Israel Police, National 
Headquart'ers, Jerusalem, durchgeführt werden. 

Artikel XI 

(Zu Artikel 16 und 17 des übereinkommens) 

(1) Den in Vollziehung des überei1\kommens 
und dieses Vertrages von den Justizbehörden zu 
übermittelnden, auszuhändigenden oder vorzu
legenden Schriftstücken und Urkunden, die nicht 
in englischer Sprache abgefaßt sind, wird eine 
übersetzung in diese Sprache beigefügt, Den in 
Erledigung eines Rechtshilfeersuchens erstellten 
Schriftstücken wird jedoch eine solche überset
zung, falls sie mit erheblichen Kosten verbunden 
ist, . nur beigefügt, wenn der ersuchende Staat 
die Kosten trägt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Schriftstücke und 
Urkunden bedürfen keiner Art von Beglau
bigung. 

Artikel XII 

(Zu Artikel 20 des übereinkommens) 

Die durCh d:ie Herausgabe eines Gegenstandes 
nach Arbikel II entstandenen Kosten sind vom er
suchenden Staat auf Verlangen zu erstatten. 

Artikel XIII 

(Zu Artikel 21 des übereinkommens) 

(1) Auf Grund einer nach Artikel 21 des über
einkommens übermittelten Anzeige eines Ver
tragsstaates werden die zuständigen Behörden des 
anderen V ertragsstaa tes prüf~n, ob nach dem 
Recht dieses Staates eine Person strafgerichtlich zu 
verfolgen ,ist. 

(2) Ist ein Strafantrag nur nach dem Recht des 
ersuchten Staates erforderlich, so kann er inner
halb der gesetzlich vorgesehenen Frist nachgeholt 
werden. Die Frist beginnt mit dem Eingang des 
Ersuchens bei der zur Strafverfolgung zustän
digen Behörde des ersuchten Staates. 

(3) Der Anzeige werden beigefügt: 
a) die Akten oder in Betracht kommenden 

Aktenteile in Urschrift oder beglaubigter 
Abschrift sowie allfällige Beweisgegenstände, 

b) eine. Abschrift der Strafbestimmungen, die 
nach dem am Tatort geltenden Recht auf 
die Tat anwendbar sind. 

(4). Der. ersuchte Staat unterrichtet den er
suchenden Staat so bald wie möglich von dem auf 
Grund des Ersuchens Veranlaßten und übermit
telt zugleich eine Ausfertigung oder beglaubigte 
Abschrift einer allenfalls ergangenen abschließen
den Entscheidung. Die Übermittelten Akten und 
Gegenstände werden nach Abschluß des Straf
verfahrens unverzüglich zurückgegeben, sofern 
nicht darauf verzichtet wird. 

(5) Wurde im ersuchten Staat ein Strafverfah
ren eingeleitet, so sehen die Behörden des er
suchenden Staates von weiteren Verfolgungs
oder Vollstreckungsmaßnahmert gegen den 
Täter wegen derseibert Tat ab, 

a) wenn der Täter aus anderen als verfahrens
rechtlichen Gründen rechtskräftig freige
sprochen worden ist, 

b) wenn die verhängte Strafe oder die ange
ordnete vorbeugende Maßnahme voll
streckt, erlassen oder verjährt ist, 

c) solange der Vollzug der Strafe oder der 
vorbeugenden Maßnahme ganz oder teil
weise ausgesetzt worden ,ist. 

(6) Die in Anwendung des Artikels 21 des 
übereinkommens und dieses' Artikels entstehen
den Kosten werden nicht erstattet. 

Artikel XIV 

(Zu A~tikel 22 des übereinkommens) 

(1) Die Strafnachrichten und Nachrichten über 
etwa nachfolgende Maßnahmen werden minde
stens einmal alle sechs Monate zw,ischen dem Bun
desminister für Inneres der Republik österreich 
und dem Minister der Polizei des Staates Israel 
ausgetauscht. 

(2) Auf Ersuchen übermittelt der eine Ver
tragsstaat dem anderen im Einzelfall Abschriften 
strafgerichdicher Entscheidungen. Der Schriftver
kehr hierüber findet zwischen dem Bundesmini
ster für Justiz der Republik österreich und dem 
Justizminister des Staates Israel statt. 

(3) Jeder Vertragsstaat kann dem anderen Ver
tragsstaat ,im Falle einer Knderung der inner
staatlichen Zuständigkeits regelung anstelle der in 
den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Behörden 
eine andere Behörde benennen. 

Artikel XV 

(Zu Artikel 29 des übereinkommens) 

Kündigt einer der Vertragsstaaten das über
einkommen, so wird die Kündigung im Ver
hältnis zwischen der Repub1ik österreich und 
dem Staat Israel zwei Jahre nach Eingang der 
Notifikation der Kündigung bei dem General
sekretär des Europarates wirksam. 
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Artikel XVI 

(1) Dieser Vetrag bedarf der Ratifikation; die 
Ratifikationsurkunde sollen so . bald wie rn,ög
lich in Wien ausgetauscht werden. 

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Aus
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(3) Dieser Vertrag kann jederzeit schriftlich 
auf diplomatischem Weg gekündigt werden; er 
tritt sechs Monate nach der Kündigung außer 
Kraft. Er tritt auch ohne Kündigung m dem 
Zeitpunkt außer Kraft, [n dem das Europäische 
übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf
sachen lim Verhältnis zwischen' den beiden . Ver
tragsstaaten unwirksam wird. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtig
ten diesen Vertrag unterschrieben, und mit 
Siegeln versehen. 

Geschehen zu Jerusalem, am 21. Juli 1975, in 
zwei Urschriften, in deutscher und hebräischer 
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Johanna Nestor 

Für den Staat Israel: 

Yigal A1lon 
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n'100'~ np'7J1S1 l'J OJon 
7~1W' nJ"~ l'J1 

c,,~ l'l~n,,'~;, ~J~~~ 7w ~~,~" ~V~, ~l'l~7~~ i~,~ 

Ci ." 7 , 7 5) tl'.J' J y::in' , ~f ~ ~, i Y , ~ , ~ 1 9 59 "" ~ l't ~ 20 

,'R'~' nJ"~1 ;"'~O'K np'7~,n, 

,~,~ 1959 7',mN~ 20· c,,~ n'~1"~M MJ~~M n~ '0'7WM7 ln,!,~ 

c'bn';, '~l7 ("MJCK~" :7'~7) C"7'7g ~'J'JY~ n',," ""y 
,n~ c'~~~n n'J"pv~ ,~ o~iw" nN ;PM" n'J',~n 'nw 7'~ 

:77il7:J Hl':JOil 

1"~ K~W '~pJJW 0'Y3CK 'W~ C",!'g n,,'~n l'JY~ C':J"7"~ .~ 

;0"7'7g o'~'P"~ 

C17~n nlW'" 1K WJ,y '13'" n,~x"nn n,~'" nN!~i1 ",-"" ., 
n'.~'nn.nR::t7.:):1 1:J1 On",!:) D'l'JY:::' .tP:::P7;,-n'~3,n iN niOJj? 

7"3:1 "!7.:)Kil ':J n~~,'w '::l'~'" ,~'~:J o':J~,~-n'R!1n ,~,~ 

;nK!~n" ,n~7 01' O'~~ e,n 'J!:)7 9:JH" ~7 

"7~ ',:J ~'l'l n'Wl'~~ ~ö'5)~ 'n'TM~ "W'7.:)~ n,y~~l'l '~~7 .il 

0""75) O'J'J" '~O'7.:)M ~mWD;' l'l':::' po!:) K7 "y 7~ ,~7~'!:) 

.n~~"5)n",~~n" l'J'~ l'l'g10 

231 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 15

www.parlament.gv.at



231 der Beilagen 7 
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~w:;,. "ll C'~'~il t)'Pl~ iI~ "C~ .ilnt)w~ ,n'''iI~ 1~~~ 'l'~~ 

.,nK:J.iI 'l9~ ilWYlWilW'~ 

9 9'YO 
(ill~~n ~w 14 9"O~) 

,9t)'IW "gü"~~ ,'~9~iI ;~~ p,"':;" 'l"'l' 'Y n,"pn~ ilWP~:J. .1 

.'7 "'lil7 w'w n,~~wiI 

,iln~'y,' ilWp~iI.KW'l ,:J.,:J. O'~'~iI 7':J. ,'l"'l' iI~l~iI nwp:J.:J. .2 

.,"7i1~ 7:J.P~iI '~YD 7~' '~'l~iI~ w'w :J.n~iI 7W 1:J.'t) Cl 

np'7~'9' 7W ,~~"gjJ O'lgjJ 'W '"Y nll'~iI n"K' n":J.l~ ilWP:J. .3 

,O'7~"" ,~K'W' n't)~~ 7W 'l'KiI ilb~~ nW~':J.iI w~, 'K iI"t)C'N 
n:;,,"n li1l~C~ ",~ ',n', li1~ n'~'Ol~ ,n't),g,w n,w, nD"':;" 

n"t),g'Wil n,w'iI nw'" nK Cl ,C"W,."il O't)'SiI ,:;,.~~ ,7'~~~ 

.p'nil '90~ n~'1 
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101:]'310 

(nJ~~n ,~ 15 9'310') 

"n~ o~'~n, 'N o'o~,. ,ti"~,n, ~'W o'~~o~n1 o'~n~n .1 

np'~~,~, o,~~ ,o,,~,~, ln-J ,nT o~on, nJ~~n "~,~ 

,'~'~' nJ"~ o,~~, ',~"g~ O'~9W~M 'W ,", ,n',~o,~ 

n,n~ MN"n l'~w~ ,~n ·,o"w,,' ,~gw~n 'n~ ,nJ~ ,", 

.nT o~on~ 

,~,~, ,O""g~-o~,~n l~ n'~~n ,~ ",~ n,~,n, nwp~ .2 

C""g~-ow,~n "w~ ,~ ~"W'~~ n1Jgn, In'J ,"'7g 1',n 

,nw,,~n 7~' "n~ ,~~ ,nJ"'~ n"~,,gn n,~w~n n7nJn 'W 
",c~ ',J·'w ,~n,p~~ .'JW 'l~ ,o"~'" ,n,~w~n n~~ 

,'"n, o~cnn n",~~ nn~ 7~ n'~w, c,,~,~-c,)gn n",~~tin 

.'"Jn .n,w,n o'P~~ n~~o,~ n,nN n,w, ,~ ~JW~' 

p, C'~'" cn~, ,n,~w~n n,'~w' n,po" cn~ o""':J c'J'J'~ .3 

n""n l~ O"'~'T,n,~w~n ""lW' "'-7' n"'pn ",,~ 
O'J:Jn 'w l'~ ,'w' '~p 0"P7 7n'J ,l"~' ·'n~ w,g'n 

7W 'l,~n ~~~~ "W7'~~ w~" n'~~o,~ np'7~,g, ,w '7~"gn 
nl'~'N-O'Jg~ ",~"n7 ~,g~~ ,o"w", ,7~'W' n,~~~ 

.. 
• 1~T7 7~T~ n,~n'Jn 

11 1:)' '0 

(nJ~~n 7W 17-' 16 0,g',07) 

,~ O'O~7 ,o"~,n, n"~!:J'Ql~n n",ll1,n "'tZ7 O'~?:lCb' iJ'.Jn~ .1 

ngw~ o'~", OJ'K' nT o~on, nJ~Kn "~'~ 1,nD o~'ln7 
'~"JW o'~n~ 07'K .'T ~gW7 Cll,n on'7N 9',l' ,n'7lJKn 

n'Nll~~ "'~ 7"J~ OD'l'"' n'~~w~ n'T, nwp~ "l'~ "n~ 
nKW1J nll1p~Dn nJ"~n,c~ ~7K c~~,n on'7K 9"l' ~7 ,nl'~'J 

·.n'~l,n~ 
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.6 

C'lH'~ Ol'N.1 7t:lP-::']'YO:l. O":::lTl:1 1:J':::liJOD:1' C':ln:::l:1 .2 

.K1~W ~10 ':::lD n'D'K 

12 9'Yo 

(~li.JK:1 7W 20 9'YO?) 

'~7 )"gn ni'OrJ ,ny iiJ'.llW n'K;:t'~;' MN i'inn nl?7j7:li.J;' ;')'iD:1 

.':::l~ Wp:lnn ON ,2 9'YO 

:1l"n J:1li.JK;"! 'W 21 11":90 ,1I~:v ,nn" D:::lO;,-n'Y:l ;'1':lY:1 .1 

n7Y~,.'t77 n'l:JDO'li.Jil ni'H?i;' , fi',:l , ,n.,n,,~ 0:;)0:1:1 n?Y:l 'N 

O':l'p'y~ e'N 1l: ~'Pl7 w' M'P'" '~7 o~ n'"K:1 O:::lO:1M 

.O",,7!) 

n'n~' n:::lDC1iJM nwp~n~n ~l',~n n,w, '1':l M~P:l;' I17:lP 

.0""':3 O';:)'7:1:l 

pnY:1:l 'N "pD:l ,i:l': O'Y;"lM c'p'nn-'p'" 1K O'p'n:1 •. K 

;K~i.Jl:l i1?K::J VJ' ON ,;"R' '::i,;!)!1 1:>1.,nD'KI:l 

7":1 ,,,~y illi731i:Jn '31 .1117nil "":ln p1n:1 n1K."n pn9:1 .:l 

i:1WYDn 01PD:l .lil1l:1 

:1~,ynn 7Y "WgKn o'pn:l nwp:ll:ln ;'l"I:l' y'"n nwp:lnDn nl"rJn .4 

pnyn 1~ ,pn,y :1"~ ":lyn nT oy in', nli7p:ln :lpy n~pJlW 

o,ignn, o'p'nn .nNT:::l n':l?nl ON ,n'~,on ;,~,nn;, 'li7 ,na,KD 
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C~ n~'T ,'~'~~n 1'~nn c,,~~ ,~'n 1,Tn,' "~,,n~ 
.On'Tnn ~, c',n,,~ 

nl',~n np,l'))' "l~'" ,n'IVj?~n~n ;il"~:1 ,?,~g ,'~n nnDl .5 

~W~ 7"~'" ~ll n1D01l nD'~~ ,~ ",'~n n'~"D~ n'IVp~~" 

- m!?,~" ,n,~ 

Ol'~W O'~'~~ ~"g-l~ l?,-pOg~ "~'T 1"~'" C~ .~ 

;c"'~nll 

,~ 7n~1 ,'l'~ ~~lMW 'l~" "l~~ ,~ 'Tll~ 0l'," C~ .~ 

; 1127"n1 

~~ ,~,~ ,'l~" "l~~ ,~ 'lVl"M "l'~ MMw,n ", 7~ .l 

.,nlp~ 

- MT "'0' MlDKM ~127 21 ,~'o n7'~M ~p, n'D'llM n'~~'MM .6 

."Tn" ~~ 

14 "):,0 

(n1~NM7W 22 ~,):'O~) 

'~~'M ON ,,~~ ,n,~?\'b C"lDl:t ,~,~ y,'~;" O'1Vl, ,~',~ ,"7Jn .1 

"l:t"DM C'lDM 'W 1'~ ,n1M!)? ,O'W," M~127~ OYD ,~?n,' ,M?~~ 

.'l:t'127' nl"D' 7W M'~w~n '127' M"~O'~ nj?"~~'D' ~w 

,Ug, ,n1w~~ nnKn O~OMM n?':1 ":1,n c"~~"'~"l.,l:t C"P~~ .2 
MT 7'1'~ n,~n~nMn .C'''~'~D O'l"J):,:1 C'POD 'pnYM ,MnWp~ 

'127' n.,'~O'l:t nj?'?~'D' 7127 '7~"~M O~~D127DM '127 7'~ ?Mlnn 
.?~'127' nl"D ?127 O'~~W~" 

nnN ?~ n"~127' O"~'~-O'l~n n"'~DOM ",o~ ,.l'127 ?V ri'PD~ .3 
n,',w," o'P~~ n~:1 n,n~ n'127' ,~ Ml1VD7 ,"'M? O~OMn n'?'~b 

.2-, 1 O'g',O~ n'l""'~~M 
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.. 8 

15 1:1" YD 

(n~~~n ~~29 9~'C~) 

n'nn ,nJ~~M7~ nn,p~ncn ~, O~Dnn n,~,~~ nn~ n,'"n 
nJ"~' n',~c,~ np'~l,g, 1'~ o'on'M ,~~~ ~"D-n~ n,p~nOMM 

nl"~ ~W '~~~n "~T~M ,,~~ nY"Mn n~~p ,nK~ o"n~w ~~,~, 

"~~Rn O'PM~ ,~~nl' "'W~M. ~~~c~ .",~~ 1"~ nT O~OM .1 

...-.1"' l 

n"'lln 1" ln~l n,"Ml n, ~~~ ~l~~l~ 1n'3 MT O~CM .3 

.M"'MM ln~ ,n~~ c~w,n MW~ ~'D' '~p,n ;c,,~~~,~g',n 

M~~RM JPQn ,~ "'~l ,~'~'l n"'M ~~~ 9R "gp,n ~,g' 1~ 

c'on'M 'l~~ C"7,~g C'J'lyl ""'M M'T, '~'l n'~"'RM 
.C~CMM nl~'l 'n~ i'l 

"P~ 7" o'nc,~n 'l~' )n~l~'ln,n"~'M ng~l ,"v~-'ln~ 'lWl 
.Mnw in'f.ll tiM? 

: 't-:;1W', nl '17:) OW:t 

tNlJrc(t 
LL_. ,....-P""- -.--.. -.-, _ ...... ,.,... . .......".,.-=~= 

13 
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14 231 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil I gemachter Vorbehalte im Verhältnis zwischen 

Der Vertrag zwischen der Republik österreich kbe~der: Staachte~ zku präzisieren und nach Möglich-
d d S I I "b d' E" d elt emzus ran en.' " un em ta at srae u er le rganzung es . . ' . 

. Europäischen übereinkommens über die Rechts- A~~ Gru~d .emes 1m Jahre 1971 aus~earbelte-
hilfe in Strafsachen und die Erleichterung seiner ten osterreichischen Ent'Y"urfs wurde 1ffi Zuge 
Anwendung ist ein gesetzändernder Staatsver- v:on V.erhandluh~en zWlscI:en Vertretern der 
trag, dem kein politischer Charakter zukommt. RepublIk Ost~rrelch. und e~nem. Vertre~er . des 
Keine seiner Bestimmungen ist verfassun,gs- Staates Israel 1m Jum 1972 m .Wle~ sowIe. emer 
ändernd. Da alle Bestimmung~n in der inner- nachfo~genden ~orrespondenz 1m dIplomatischen 
staatlichen 'Rechtsordnung unmittelbar anwend-Weg em ge~emsamer Vertrag.sentwurf erstel~t. 
bar sind, bedarf es keiner Beschlußfassung des Am 21. JulI 1~:5 w~r~e dIeser Vertrag ~n 
N' I t ch A t 50 Ab 2 d B d Jerusalem vom osterreichischen Botschafter m 

atlOna ra es na r . s. es un es- Israel und vom Außenminister des Staates 
Verfassungsgesetzes. Israel unterzeichnet. 

Das Europäische übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20., Apr.il 1959 
ist für österreich am 31. Dezember 1968 in Kraft 
getreten (BGBL Nr. 41/1969). Es &ilt unter an
derem im Verhältnis zwischen der Republik 
österreich und dem Staat Israel. Mit' dem In
krafttreten des übereinkommens ·im Verhältnis 
zwischen österreich und Israel haben gemäß 
Art. 26 Abs. 1 des übereinkommens die ver
traglichen' Vereinbarungen, welche die Rechtshilfe 
in Strafsachen zwischen beiden Staaten vorher auf 
bilateraler Basis geregelt hatten, ihre Wirksam
keit verloren. Diese Vereinbarungen waren im 
Abkommen zwischen der RepubLik österreich 
und dem Staat Israel über die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 6. Juni 1966, BGBL Nr. 348/ 
1968, enthalten. 

Es ergibt sich daher das Bedürfnis nach dem 
Abschluß eines zweiseitigen Zusatzvertrages zwi
schen Osterreichund dem Staat Israel - der 
Abschluß solcher Verträge ist in Art. 26 Abs. 2 
des übereinkommens vorgesehen -, um ver~ 
schiedene Vereinfachungen und Erleichterungen 
sowie Erweiterungen der Anwendung gegenüber 
dem übereinkommen zu schaffen. überdies war 
es erforderlich, unter Bedachtnahme auf die Be
sonderheiten der Rechtsordnungen der beiden ' 
Staaten bestimmte, lin dem mehrseitigen über
einkommen nicht oder nur in den Grundzügen 
behandelte Fragen ergänzend zu, regeln und die 
Anwendung einzelner zu dem übereinkommen 

I 

Besonderer Teil 

Im einzelnen ist in dem Vertrag vorgesehen 
worden, daß die Leistung von Rechtshilfe, über 
das Europäische übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen hinaus, in beschränk
tem Umfang auch im Zusammenhang mit der 
Strafvollstreckung zulässig sein soll (Art. lAbs. 1 
lit. a und d). Art. lAbs. 1 lit. b, c und e erwei
tern ferner den Anwendungsbereich des über
einkommens, praktischen Bedürfnissen entspre
chend, auch auf Verfahren wegen Entschädigung 
wegen zu Unrecht erlittener Strafverfolgungs
maßnahmen, auf 'das Gnadenverfahren und auf 
privatrechtliche Ansprüche, die im Zuge eines 
Strafverfahrens geltend gemacht werden, solange 
das für Strafsachen zuständige Gericht noch 
nicht endgültig über den StrafanspruCh entschie
den hat. 

Art. II macht die übermittlung, von Beweis
stücken, Akten oder Schriftstücken von einem 
Beschlagnahmebeschluß der zuständigen Justiz
behörde des ersuchend.en Staates abhängig und 
schließt die Herausgabe solcher Gegenstände aus, 
wenn sie nach dem Recht des ersuchten Staates 
der Beschlagnahme nicht unterliegen (Art. II 
Abs. 1). Ferner soll vermieden werden, daß an 
der strafbaren Handlung nicht beteiligte ,Per
sonen, die gutgläubig erworbep.e Rechte an dem 
Gegenstand glaubhaft machen können,' in der 
zivil rechtlichen Verfolgung ihrer Ansprüche be
nachteiligt werden (Art. II Abs. 3). 
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Art. III nimmt auf die unterschiedliche Rechts
lage in den beiden Vertragsstaaten hinsichtlich 

,der Form der Einvernahme einer beschuldigten 
Person Bedacht. Während die Einvernahme in 
einem solchen. Fall nach österreichischem Recht 
unbeeidet zu erfolgen hat, wird nach israelischem 
Recht auch eine beschuldigte Person grundsätz
lich als Zeuge vernommen und hat dann An-

. spruch darauf, ihre Aussage zu beeiden. Um 
allfälligen Nichtigkeitsfolgen in einem österreichi
schen Strafverfahren vorzubeugen, wurde vorge
sehen, daß österreichische Gerichte ungeachtet 
der israelischen Rechtslage das zuständige israe
lische Gericht ausdrücklich um die unbeeidete 
Vernehmung einer beschuldigten Person ersuchen 
können. Auf ein solches Ersuchen wird das israe
lische Gericht, falls der zu Vernehmende zu einer 
solchen Aussage ber,eit ist, gehörig Bedacht neh
men. 

Vorgesehen wurde auch die Möglichkeit einer 
Anwesenheit VOn Prozeßbeteiligten, auch von 
Behördenvertretern, bei Rechtshilfehandlungen 
(Art. IV) sowie die Teilnahme von im anderen 
Staat in Haft befindlichen Personen bei Rechts
hilfehandlJmgen, die im ersuchten Staat vorzu
nehmen sind (Art. VIII). Ergänzende Regelungen 
enthalten Art. VII über die Entschädigung für 
Zeugen und Sachverständige, Art. IX über den 
Inhalt von Ersuchen um Vernehmung von Zeu
gen und von Zustellungs ersuchen, Art. XI über 

übersetzungen, Art. XII über Kosten und 
Art. XIV über den Austausch von Strafnach
richten. 

Der Geschäftsweg wird im Art. X in einer 
den Bedürfnissen der beiden Staaten angepaßten 
Weise geregelt, wobei entgegen der von Israel 
zu Art. 15 Abs. 6 des Europäischen überein
kommens über die Rechtshilfe in Strafsachen 
abgegebenen Erklärung, wonach im Rechtshilfe
verkehr mit Israel der diplomatische Weg einzu
halten ist, durch den Zusatzvertrag im Verhält
nis zwischen Osterreich und Israel der im über
einkommen grundsätzlich vorgesehene Geschäfts
weg zwischen den beiderseits zuständigen zen
tralen Justizverwaltungsbehörden wiederher
gestellt wird. 

Bei der sogenannnten "übernahme ·der Straf
verfolgung" (Art. XIII) ist der Gnmdsatz "ne 
bis in idem" in der Form verankert worden, 
daß der ersuchende Staat von weiteren Verfol
gungs- und Vollstreckungsmaßnahmen gegen den 
Täter wegen derselben Tat absieht, wenn im 
ersuchten Staat gegen ihn ein Strafverfahren 
eingeleitet wurde und der Täter aus anderen als 
verfahrensrechtlichen ßriinden rechtskräftig frei
gesprochen worden ist, wenn die verhängte 
Strafe vollstreckt, erlassen oder verjährt ist oder 
solange der Vollzug der Strafe ausgesetzt worden 
ist. Die Art. XV und XVI enthalten die Schluß-
bestimmungen. 

, 
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